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Sitzungsvorlage 
 
Vorlage Nr.: 197/22 
 
 

Federführung: Hauptamt Datum: 20.11.2022 
Verfasser: Bellgardt, Claudia AZ: 460.02 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Zuständigkeit 

Ausschuss für Bildung, Erziehung und 
Betreuung 

06.12.2022 Ö Vorberatung 

 

 
 
 
 
 

Tagesordnungspunkt: 
Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen in Herbolzheim - 
Kindergartenjahr 2023/2024 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Bildung, Erziehung und Betreuung empfiehlt dem Gemeinderat, folgende 
Gruppen in Kindertageseinrichtungen für das Kindergartenjahr 2023/2024 festzulegen: 
 
 
1. Betreuung in Kindergärten (Kinder zwischen 2 und 6 Jahren) 

 

Einrichtung Anzahl Gruppen und 
Betreuungsform 

Kath. Kindergarten St. Josef 
Herbolzheim 

2 RG-Gruppen 
2 VÖ-Gruppen 
2 GT/VÖ/RG 

Ev. Kindergarten   
Herbolzheim 

1 VÖ/RG 
1 VÖ-Gruppe 
1 GT-Gruppe 

Kita am Fliederweg 1 VÖ 
2 GT/VÖ-Gruppen 

Kindergarten Wagenstadt 2 VÖ-Gruppen 

Waldkindergarten Wagenstadt 2 Waldgruppen VÖ 
 

Kindergarten Fliegenpilz 
Tutschfelden 

1 VÖ/RG 
1 Kleingruppe VÖ/RG 

Kath. Kindergarten St. Marien 
Bleichheim 

1 VÖ/RG 
1 altersgemischte Gruppe GT/VÖ/RG 
(max. 5 U3-Kinder) 

Ev. Kindergarten Broggingen 2 altersgemischte Gruppen VÖ 
(max. 10 U3-Kinder) 

Naturkindergarten auf dem 
Bauernhof 

1 VÖ-Gruppe 
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2. Kleinkindbetreuung (Kinder zwischen 1 und 3 Jahren) 
 

Einrichtung Anzahl Gruppen und 
Betreuungsform 

Kita Glühwürmchen 2 Halbtagskrippen 
3 VÖ-Gruppen 
2 GT-Gruppen 

Kita am Fliederweg 1 VÖ-Gruppe 
1 GT/VÖ-Gruppe 

 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
1. Allgemeines zur Bedarfsentwicklung in der Stadt Herbolzheim 
 
Die Anzahl der gemeldeten Kinder bis zum Schuleintritt in Herbolzheim ist ungebrochen 
hoch. Die Ursachen hierfür liegen nach wie vor an der generellen Zunahme der 
Herbolzheimer Bevölkerung sowie an der Weiterentwicklung der Wohnbebauung und dem 
damit verbundenen Zuzug von Familien mit Kindern. Die Stadt ist gefordert, dem 
anhaltenden Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätze nachzukommen.  
 
 
1. Laufendes Kindergartenjahr 2022/2023 

 
1.1 Stand Ausbauprojekte im U3-Bereich  

  
Mit der Inbetriebnahme der Kita am Fliederweg im September 2021 konnten zunächst zehn 
zusätzliche VÖ-Plätze im U3-Bereich geschaffen werden. Seit Juni 2022 ist die zweite 
Gruppe mit insgesamt 10 GT- und VÖ-Plätzen hinzugekommen. Die Nachfrage ist groß, da 
es für Familien attraktiv ist, die Möglichkeit zu haben, einen Krippenplatz sowie einen 
Kindergartenplatz im gleichen Haus zu bekommen.  
 
In der Kita Glühwürmchen hat sich die Situation dadurch weiter entspannt. Zwar sind im GT-
Bereich weitestgehend alle Plätze belegt. In den VÖ-Gruppen sind jedoch noch vereinzelt 
Plätze frei, wobei die Nachfrage an Sharing-Plätzen hier etwas nachgelassen hat. Viele 
Familien wünschen sich die Betreuung an 5 Tagen. Sollten Familien den gewünschten 
Betreuungsumfang nicht zum gewünschten Zeitpunkt erhalten, wird oftmals eine 
Übergangslösung mit kürzeren oder längeren Betreuungszeiten gefunden.  
Im Bereich der Halbtagskrippen (5 Stunden pro Tag) hat die Nachfrage deutlich 
nachgelassen und auch die Sharing-Plätze werden hier nicht mehr so häufig nachgefragt. 
Diese Entwicklung wird die Verwaltung weiter mit den Leitungen im Auge behalten und 
gegebenenfalls nachjustieren. 
 
 
1.2 Stand Ausbauprojekte im Kindergartenbereich  

 
Im Frühjahr 2022 musste die Bedarfsplanung vom Dezember 2021 für das Kindergartenjahr 
2022/2023 neu aufgestellt werden. Die Zahl der Zuzüge war so enorm, dass der 
Gemeinderat den Weg freigemacht hat, die Kita in der Villa Schindler ab September 2022 in 
Betrieb zu nehmen. Hier wird derzeit eine Gruppe mit GT- und VÖ-Plätzen mit maximal 25 
Kindern angeboten. Eine zweite Gruppe ist optional möglich. Durch das vorhandene 
Personal kann eine verkürzte GT-Öffnungszeit angeboten werden, die gerne von den 
Familien angenommen wurde.  
Diese wichtigen Plätze in der Kernstadt haben zur Entspannung geführt, da weder der Kath. 
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Kindergarten St. Josef noch der Ev. Kindergarten in der Kernstadt freie Plätze im laufenden 
Kindergartenjahr 2022/2023 haben. Stand heute sind in der Villa noch mehrere Plätze frei. 
 
In den Ortsteilen sind bis auf Wagenstadt alle Kindergärten voll belegt. Zusätzlich zu 
mehreren Plätzen im Kindergarten Wagenstadt werden durch die geplante Erweiterung um 
die 2. Waldgruppe Anfang 2023 auch dort noch freie Plätze zur Verfügung stehen. 
 
Insgesamt kann also der Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätze im 
Kindergartenjahr 2022/2023 gedeckt werden. 
 
 
2.  Folgendes Kindergartenjahr 2023/2024 

 
2.1 Bedarfslage und Angebot im U3-Bereich 
 
Die beiden U3-Gruppen in der Kita am Fliederweg werden laut Bedarfsmeldungen durch die 
Zentrale Vormerkung voll belegt sein. Teilweise müssen auch Absagen erteilt werden. Hier 
kann oftmals die Kita Glühwürmchen Plätze anbieten, vereinzelt jedoch nur mit einer 
anderen Betreuungsform als gewünscht. Diese Situation hat die Verwaltung mit den 
Leitungen nach wie vor im Blick. Gegebenenfalls könnte eine der beiden Halbtagsgruppen in 
der Kita Glühwürmchen in eine andere Betreuungsform umgewandelt werden. Da der Bedarf 
aber immer sehr schwankend ist und es sich derzeit kein hauptsächlicher Bedarf in eine 
Richtung abzeichnet, sind hier erstmal keine Änderungen notwendig. 
Die Vormerkungen für die altersgemischten Gruppen in den Kindergärten St. Marien 
Bleichheim und im ev. Kindergarten Broggingen können alle berücksichtigt werden. Die 
beiden Kindergärten haben Stand heute im Kindergartenjahr 2023/2024 noch vereinzelt 
Plätze frei. 
 
 
Folgende Gruppen werden U3 im Kindergartenjahr 2023/24 angeboten: 
 

Einrichtung Anzahl Gruppen und 
Betreuungsform 

Kita Glühwürmchen 2 Halbtagskrippen 
3 VÖ-Gruppen 
2 GT-Gruppen 

Kita am Fliederweg 1 VÖ-Gruppe 
1 GT/VÖ-Gruppe 

 
Hier ergeben sich keine Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. 
 
 
2.2  Bedarfslage und Angebot im Kindergartenbereich  
 
Die Platz-Situation in der Kernstadt hat sich durch die Inbetriebnahme der Kita in der Villa 
Schindler deutlich entspannt. Wie schon mit der Eröffnung der Kita am Fliederweg hat der 
Gemeinderat mit der Verwaltung zum richtigen Zeitpunkt Plätze geschaffen. Den Bedarf zu 
erkennen, sich frühzeitig auf den Weg zu machen und die richtigen Betreuungsformen 
anzubieten, zahlt sich nun aus. Stand heute können alle Bedarfe auch mit der gewünschten 
Betreuungsform zum meist gewünschten Zeitpunkt erfüllt werden. In dieser Situation war die 
Stadt Herbolzheim zuletzt vor Jahren.  
 
Aufgrund der großen Anzahl an Schulanfänger 2023 werden im Kath. Kindergarten St. Josef 
und im Ev. Kindergarten Herbolzheim sehr viele Plätze frei. Dadurch entsteht erstmals seit 
Jahren die Situation, dass zusammen mit den Plätzen in der Kita in der Villa Schindler 
Familien in der Kernstadt wieder ausreichend bedient werden können. Es sind in den 
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kirchlichen Kindergärten jeweils sogar noch GT-Plätze verfügbar.  
 
Auch in den Ortsteilen können die Kindergärten noch freie Plätze anbieten. Mal sind es nur 
vereinzelt Plätze wie im Kindergarten Tutschfelden oder im Kath. Kindergarten St. Marien in 
Bleichheim, mal sind es etwas mehr Plätze wie im Ev. Kindergarten Broggingen oder in 
Wagenstadt.  
Die Zahl der Schulanfänger im Kindergarten Wagenstadt ist so groß, dass parallel mit der 
Erweiterung um die 2. Waldgruppe hier noch viele Plätze sowohl in der Einrichtung als auch 
im Wald verfügbar sind.  
In Bezug auf die Betreuungsformen ist die Leitung an die Verwaltung herangetreten und hat 
den Bedarf an RG-Plätzen dargelegt. Es gibt für das neue Kindergartenjahr 2023/2024 
lediglich zwei Vormerkungen für diese Öffnungszeit. Mit den bestehenden 6 Kindern, die 
diese Betreuungszeit nachmittags auch nur selten und wenn ja, nur vereinzelt nutzen, ist hier 
kein hauptsächlicher Bedarf mehr an dieser Betreuungsform vorhanden. Daher hat die 
Verwaltung zusammen mit der Leitung entschieden, diese Betreuungsform ab dem 
01.09.2023 einzustellen und nur noch VÖ-Zeiten anzubieten. Die Familien, die die RG-Zeiten 
nutzen, werden entsprechend informiert und haben bis im September 2023 Zeit, sich auf die 
VÖ-Zeit einzustellen 
 
Welche Anzahl an Kindern in welchem Alter in das neue Baugebiet Herrengüter West III 
ziehen werden, kann nicht vorausgesehen werden. Aber die zur Verfügung stehenden Plätze 
in der Gesamtstadt lassen den Blick darauf etwas entspannter sein. Nicht zu vergessen, 
dass auch noch ein Naturkindergarten auf dem Bauernhof geplant ist, der noch weitere 20 
Plätze bringen wird. Sollten auch diese Plätze nicht ausreichen, kann noch die 2. Gruppe in 
der Villa aktiviert werden. 
 
Diese Entspannung der Gesamtlage ist nicht nur für die Verwaltung begrüßenswert. Vor 
allem die Leitungen mit ihren Teams haben sich diese Situation mehr als verdient. Zwei 
Jahre unter Corona-Bedingungen zu arbeiten war eine große Herausforderung. Mit den 
dadurch entstandenen Personalengpässen weitestgehend die Kitas offen zu halten, haben 
die Teams an ihre Grenzen gebracht. Nun darf aus Sicht der Verwaltung auch eine Zeit 
folgen, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch weniger Kinder in den Gruppen bringt 
und sie nicht immer am Anschlag arbeiten lässt.   
 
Folgende Gruppen werden im Kindergartenjahr 2022/2023 angeboten: 
 

Einrichtung Anzahl Gruppen und 
Betreuungsform 

Kath. Kindergarten St. Josef 
Herbolzheim 

2 RG-Gruppen 
2 VÖ-Gruppen 
2 GT/VÖ/RG 

Ev. Kindergarten   
Herbolzheim 

1 VÖ/RG 
1 VÖ-Gruppe 
1 GT-Gruppe 

Kita am Fliederweg 1 VÖ 
2 GT/VÖ-Gruppen 

Kindergarten Wagenstadt 2 VÖ-Gruppen 

Waldkindergarten Wagenstadt 2 Waldgruppen VÖ 
 

Kindergarten Fliegenpilz 
Tutschfelden 

1 VÖ/RG 
1 Kleingruppe VÖ/RG 

Kath. Kindergarten St. Marien 
Bleichheim 

1 VÖ/RG 
1 altersgemischte Gruppe GT/VÖ/RG 
(max. 5 U3-Kinder) 

Ev. Kindergarten Broggingen 2 altersgemischte Gruppen VÖ 
(max. 10 U3-Kinder) 
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Naturkindergarten auf dem 
Bauernhof 

1 VÖ-Gruppe 

 
 
3. Betreuung ukrainischer Flüchtlingskinder 
 
Das Ordnungsamt hat zusammen mit dem DRK einen Sprachkurs für ukrainische 
Flüchtlingsfamilien und eine parallel stattfindende Betreuung der ukrainischen Kinder 
organisiert. Ab dem 12.12.2022 werden 6 Familien vormittags von 9 – 12.15 Uhr an einem 
Sprachkurs der VHS im alten Feuerwehrhaus in Bleichheim teilnehmen. Im angrenzenden 
Raum und dem zur Verfügung stehenden Außengelände werden 9 Kinder zwischen 3 und 6 
Jahren von einer deutschen Fachkraft sowie einer deutsch sprechendenden ukrainischen 
Fachkraft betreut. Die Eingewöhnungen mit den Eltern und den Betreuerinnen starten bereits 
ab dem 28.11.2022. Die Finanzierung dieses Sprachkurses und der Betreuung erfolgt durch 
das DRK und ist befristet für ein Jahr. 

 
 

4. Stand Weiterentwicklung in der Kindertagespflege 
 
Wie in der Gemeinderatssitzung am 20. Oktober 2022 beschlossen, wird es, vorerst befristet 
für das Jahr 2023, einen Zuschuss für Tagespflegeeltern geben. Bezuschusst werden die 
Kernzeiten von 7:00 bis 17:00 Uhr mit 1,50 € pro Kind und Betreuungsstunde sowie die 
Randzeiten vor 7:00 Uhr und nach 17:00 Uhr mit 2,50 € pro Kind und Betreuungsstunde. 
Bezuschusst werden ausschließlich die Betreuungszeiten von Herbolzheimer Kindern, wenn 
sich die Betreuungsstätte in Herbolzheim befindet. Der Zuschussantrag wird ab Januar 2023 
auf der Internetseite der Stadt eingestellt und kann quartalsweise bei Frau Brand eingereicht 
werden. 
 
 
5. Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 – 2021 
 
Das Investitionsprogramm 2020-2021 ist überzeichnet. Der aktuellen Koalitionsvereinbarung 
(Nov. 2021) bzw. Presseberichten ist zu entnehmen, dass der Bund bzw. das Land die 
Auflage eines weiteren Investitionsprogramms zum Ausbau von Betreuungsplätzen in 
Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege beabsichtigt.  
Den Regierungspräsidien liegen darüber hinaus jedoch noch keine weiteren Informationen 
vor. 
 
 
Haushaltsmittel: 
 
Die benötigten Haushaltsmittel für die Kindergärten werden im Haushaltsplan des Jahres 
2023 unter der Produktgruppe 36.50 eingestellt.  
 
 
 
 
 
Thomas Gedemer 
Bürgermeister  


	FLD_VONAME
	Typ
	Datum
	Ostatus
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Anlage
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung

